
Tarifbeschreibung	private	Krankenversicherung,	PKV	
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[Kurzbeschreibung	der	hc	consulting	AG:	

Die	hc	consulting	AG	(www.hcconsultingag.de)	ist	Marktführer	in	der	zu	100	%	kostenlosen	

Beratung	zum	PKV-Tarifwechsel	innerhalb	der	bestehenden	Versicherung	nach	§	204	VVG.	

Warum	mit	der	hc	consulting	AG	keine	Kosten	entstehen,	können	Sie	hier	nachlesen:	

www.hcconsultingag.de/tarifwechsel-private-krankenversicherung-und-kosten/.	

Wir	haben	mehr	als	15.000	PKV-Versicherte	kostenlos	beraten.	Eine	PKV-Tarifoptimierung	

„auf	eigene	Faust“	ist	nicht	zu	empfehlen.	Kosten	dürfen	durch	die	Beratung	aber	nicht	

entstehen,	der	PKV-Kunde	ist	auf	die	Ersparnis	nach	dem	Tarifwechsel	von	Anfang	an	

angewiesen.]	

	



Teil III: Krankheitskostentarif

Tarife V ital300-N /V ital600-N /V ital900-N

A . Leistungen des V ersicherers 100%
(1) A m bulante Behandlung für am bulante H eilbehandlung - außer Psychotherapie - einschließlich A rznei- und V erband-

m ittel.
100%

für V orsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Program m en ohne Einhaltung von A lters-
grenzen.

100%
für am bulante H eilbehandlung durch H eilpraktiker - außer Psychotherapie - einschließlich
verordneter A rzneim ittel bis zu einer G esam tleistung von 1.000,- Euro pro V ersicherungs-
jahr.

Für am bulante Psychotherapie w erden erstattungsfähige A ufw endungen je V ersicherungsfall
zu

100%
für die 1. bis zur 30. Sitzung

80%
für die 31. bis zur 60. Sitzung

70%
ab der 61. Sitzung

erstattet.

100%
für H ilfsm ittel gem äß N r. 11 A bs. 3 TB 2009 - außer Sehhilfen -, sofern der V ersicherte den
V ersicherer m it deren Beschaffung beauftragt. D abei kann ein H ilfsm ittel unter Beachtung
des individuellen, m edizinisch notw endigen Bedarfs und der W irtschaftlichkeit entw eder über
den V ersicherer bezogen oder auch leihw eise von ihm  zur V erfügung gestellt w erden. K ann
ein H ilfsm ittel w eder vom  V ersicherer beschafft noch über ihn bezogen w erden, erstattet der
V ersicherer die adäquaten A ufw endungen.

Beauftragt der V ersicherte den V ersicherer nicht m it der Beschaffung und beschafft sich ein
H ilfsm ittel gem äß N r. 11 A bs. 3 TB 2009 - außer Sehhilfen - anderw eitig, so ist der V ersi-
cherer berechtigt, die Erstattung auf

75%
der erstattungsfähigen A ufw endungen zu kürzen.

D er V ersicherer m acht von seiner K ürzungsbefugnis auf 75%  der erstattungsfähigen A uf-
w endungen keinen G ebrauch bei

- orthopädischen Schuhzurichtungen/Schuheinlagen sow ie Bandagen;

- H ilfsm itteln m it sum m enm äßiger Begrenzung gem äß N r. 11 A bs. 3 TB 2009;

- H ilfsm itteln, die im  R ahm en einer unfallbedingten Behandlung aus m edizinischen G rün-
den unm ittelbar nach dem  U nfall bezogen w erden m ussten. D ie U nm ittelbarkeit w ird
vom  V ersicherer im m er dann anerkannt, falls der Zeitraum  zw ischen dem  U nfall und der
V ersorgung m it dem  H ilfsm ittel 2 Tage nicht übersteigt.

100%
für Sehhilfen (Brillengläser, Brillengestelle, K ontaktlinsen). D ie G esam tleistung für zw ei auf-
einanderfolgende V ersicherungsjahre ist auf insgesam t 250,- Euro begrenzt. Ein A nspruch bis
zu 250,- Euro besteht auch im  ersten V ersicherungsjahr.

90%
für H eilm ittel.

100%
der Transportkosten zu oder von der nächsterreichbaren geeigneten am bulanten
H eilbehandlung/Therapieeinrichtung bei ärztlich bestätigter G ehunfähigkeit sow ie bei
U nfall/N otfall, w enn für die Erstversorgung eine stationäre Behandlung nicht erforderlich ist.

100%
für Schutzim pfungen gem . N r. 11 A bs. 4 TB 2009.

Serviceleistungen am bulante Behandlung H ilfsm ittel, M edikam ente und V orsorgeuntersu-
chungen:
R ufen Sie unser m edizinisches Serviceteam  an, W ir inform ieren Sie, insbesondere auch bei
N otw endigkeit psychotherapeutischer Behandlung, über Behandlungsm ethoden, nennen Ih-
nen Behandler und sind bei der Term invereinbarung behilflich. Bei den H ilfsm itteln, die w ir
aufgrund Ihres A uftrages zur V erfügung stellen, organisieren w ir darüber hinaus Ihre V er-
sorgung. W ir stehen Ihnen bei Fragen zu V orsorgeuntersuchungen jederzeit zur V erfügung.
Benötigen Sie aufgrund einer chronischen Erkrankung über einen langen Zeitraum  M edika-
m ente, erhalten Sie Inform ationen über die M öglichkeiten einer optim alen w irksam en M e-
dikation.

Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung
Allgem eine Versicherungsbedingungen (AVB) für die
für am bulante und stationäre H eilbehandlung
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(2) Stationäre Behandlung 100%
für K osten einer stationären H eilbehandlung im  K rankenhaus w egen K rankheit, U nfall,
Schw angerschaft und Entbindung.

Erstattungsfähig sind alle K osten für:
K rankenhauspflege, V erpflegung und U nterkunft, privatärztliche H eilbehandlung, H ebam -
m en und m edizinisch notw endige Transporte zum  oder vom  nächstgelegenen geeigneten
K rankenhaus bei Inanspruchnahm e

• eines Zw eibettzim m ers

• eines Einbettzim m ers, sofern die stationäre H eilbehandlung aufgrund eines U nfalles er-
forderlich w ird. Ein U nfall liegt vor, w enn der V ersicherte durch ein plötzlich von außen
auf seinen K örper w irkendes Ereignis unfreiw illig eine G esundheitsschädigung erleidet.

In Erw eiterung der N r. 10 TB 2009 "G ebührenordnungen" w erden für vom  liquidationsbe-
rechtigtem  C hefarzt persönlich erbrachte Leistungen im  tariflichen R ahm en auch ohne vor-
herige Zusage K osten bis zum  5-fachen Satz der G ebührenordnung für Ä rzte erstattet, w enn
eine rechtsgültige, individuelle "abw eichende V ereinbarung" gem äß § 2 der G ebührenordnung
für Ä rzte getroffen w urde.

Serviceleistungen stationäre Behandlung:
R ufen Sie unser m edizinisches Serviceteam  an. W ir nennen Ihnen geeignete K rankenhäuser,
inform ieren Sie über Behandlungsm ethoden und holen für Sie eine ärztliche Zw eitm einung
ein. Ist ein R ücktransport aus dem  A usland notw endig, organisieren w ir diesen.

(3) Ersatzleistungen/Eigenanteile Pauschale bei Entbindung einer versicherten Person in der W ohnung 500,- Euro
- bei M ehrlingsgeburten das entsprechend V ielfache -

Bei V erzicht oder Teilverzicht auf versicherte stationäre Leistungen bzw . Inanspruchnahm e
nicht-versicherter Leistungen gilt folgendes:
Ersatzleistung pro Tag bei V erzicht auf
- privatärztliche Behandlung
- Zw eibettzim m er

Eigenanteil pro Tag bei
U nterbringung im  Einbettzim m er
kein Eigenanteil bei unfallbedingten Behandlungen

(4) Zusatzleistungen für eine Begleit- A us der V ersicherung eines K indes w erden K osten erstattet, die durch die U nterkunft für eine
person bei stationärer Behandlung Begleitperson entstehen. V oraussetzungen:

von K indern 1. D as K ind hat das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet.
2. D ie Begleitperson ist nach einem  A X A  K rankenhauskostentarif versichert.
3. D ie K osten der U nterkunft der Begleitperson sind nicht m it den allgem einen K ranken-

hausleistungen nach § 2 BPflV  abgegolten.
D ie K osten w erden für längstens 5 Tage gezahlt und w erden je Tag bis zum  zw eifachen Satz
der W ahlleistung für ein Zw eibettzim m er des aufgesuchten K rankenhauses erstattet.

(5) Beitragsfreiheit w ährend des W ährend der ersten 6 M onate w ährend des Bezuges von Elterngeld besteht beitrags-
Bezuges von Elterngeld freier V ersicherungsschutz. D ie Beitragsfreiheit gilt nur für die versicherte Person, die

Elterngeld bezieht. D er Bezug von Elterngeld ist innerhalb von 3 M onaten nach Bezugs-
beginn nachzuw eisen.
D ie Beitragsfreiheit ist ausgeschlossen, w enn bei Beantragung des Tarifes V ital die Schw an-
gerschaft nachw eislich bereits festgestellt w urde oder die Entbindung bereits stattgefunden
hat.

B. Selbstbehalt pro V ersicherungsjahr Stufe V ital300-N : 300,- Euro

Stufe V ital600-N : 600,- Euro

Stufe V ital900-N : 900,- Euro

Für K inder und Jugendliche gilt bis zum  31. D ezem ber des Jahres, in dem  diese das
19. Lebensjahr vollenden, die H älfte der oben genannten Selbstbehalte.

Leistungen für V orsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Program m en und Schutzim pfun-
gen sow ie die Pauschale/Ersatzleistungen unter A . (3) unterliegen nicht dem  Selbstbehalt.

D er V ersicherer behält sich vor, diesen Tarif m it W irkung auch für bestehende V erträge m it
Zustim m ung des Treuhänders um  zusätzliche Selbstbehaltstufen zu erw eitern, die von den
V ersicherten gew ählt w erden können.

C . Leistungsbegrenzungen D ie im  Tarif genannten Prozentsätze beziehen sich stets auf den erstattungsfähigen R ech-
nungsbetrag.
Für stationäre K uren w erden keine Leistungen erbracht. Insow eit gilt N r. 18 TB 2009
"Stationäre K ur- und Sanatorium sbehandlung" nicht.
Zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung sow ie Zahnersatz sind nicht versichert.

D . Bonifikationen

Für leistungsfreie V ersicherungsjahre kann der V ersicherte nach M aßgabe der Tarifbedin-
gung N r. 14 A bs. 3 jährlich eine Beitragsrückerstattung erhalten.

(2) V erhaltensbonus Für bestim m te vom  V ersicherer vorgegebene V erhaltensw eisen des V ersicherten, die die
Q ualität oder W irtschaftlichkeit einer H eilbehandlung steigern, kann der V ersicherer w eitere
Bonuszahlungen ausloben (V erhaltensbonus). A rt, U m fang und V oraussetzungen der 
Bonifikationen w erden den V ersicherten zu Beginn jeden V ersicherungsjahres m itgeteilt.

(3) A uszahlung D ie Bonifikationen w erden ausgezahlt.
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40,- Euro
30,- Euro

50,- Euro

(1) Beitragsrückerstattung



E. U m w andlungsoption V ersicherte Personen dieses Tarifes können durch A usübung dieser O ption bei den unter
(1) U m fang/Inhalt der Punkt (2) genannten Ereignissen ohne erneute G esundheitsprüfung und ohne W artezeiten
U m w andlungsoption sow ohl die U m stellung in einen bestehenden Tarif des V ersicherers m it höheren als auch m it 

um fassenderen Leistungen verlangen. D ies gilt nicht für Tarife, die auch  Leistungen für 
Zahnbehandlung, Zahnersatz und K ieferorthopädie enthalten, w enn die Leistungen für Zahn-
behandlung, Zahnersatz und K ieferorthopädie vor A usübung der O ption vom  V ersicherungs-
schutz nicht um faßt w urden. 

Eine w eitere V oraussetzung dieser O ption ist, dass in dem  gew ünschten K rankheitsvollkosten-
tarif oder der beihilfekonform en K rankheitskostenvollversicherung V ersicherungsfähigkeit 
besteht.

D er vom  Beginn des neuen V ersicherungsschutzes an zu zahlende Beitrag richtet sich nach
dem  erreichten A lter der versicherten Person unter Berücksichtigung erw orbener R echte aus
der A lterungsrückstellung. W urde für diesen Tarif eine Erschw erung in Form  eines versiche-
rungsm edizinischen Zuschlags, eines Leistungsausschlusses oder einer Leistungseinschrän-
kung vereinbart, so gilt bei W ahrnehm ung der O ption für den neuen V ersicherungsschutz
folgendes: Eine Erschw erung w ird nur aufgrund der D iagnosen vereinbart, die auch U rsache
für die Erschw erung in diesem  Tarif w aren. Zw ischenzeitlich neu aufgetretene K rankheiten
usw . führen nicht zu w eiteren Erschw erungen.

(2) Ereignisse für Inanspruchnahm e Folgende Ereignisse können einen W echsel erm öglichen:
einer O ption auf eine höherw ertige
K rankheitskostenvollversicherung a) Einm alig bei A bschluss einer Berufsausbildung bzw . -qualifikation

z. B. H ochschulstudium , Steuerberaterprüfung) der versicherten Person;

b) Einm alig bei Eheschließung der versicherten Person. In diesem  Fall behalten eingetretene
V ersicherungsfälle den V ersicherungsschutz in dem  U m fang, in dem  er vor A usübung der
O ption bestand.

c) Bei G eburt eines eigenen K indes oder A doption eines K indes durch die versicherte Person
allerdings erst ab dem  auf die G eburt / A doption folgenden Tag;

d) Beginn der Berufsausbildung eines K indes der V ersicherten Person (1x pro K ind);

e) Beruflicher Statusw echsel zw ischen A nstellung und Selbständigkeit;

f) Beruflicher Statusw echsel von einer A nstellung oder Selbstständigkeit in ein Beam tenver-
hältnis. D ie O ption beinhaltet den W echsel in eine beihilfekonform e K rankheitskosten-
vollversicherung und den N euabschluss eines Tarifes für stationäre W ahlleistungen in ei-
nem  Zw eibettzim m er bei einem  K rankenhausaufenthalt und / oder des jew eils zutreffen-
den Beihilfeergänzungstarifes und / oder den N euabschluss bzw . Erhöhung einer K ran-
kenhaustagegeldversicherung bis m axim al in der H öhe der stationären Beihilfekürzungen.

g) Entsendung der versicherten Person ins A usland sofern der A uslandsaufenthalt an die
berufliche Tätigkeit gebunden ist oder im  R ahm en eines universitären Studienaufenthalts
stattfindet;

h) V ersicherte Personen, die erstm alig eine K rankheitskostenvollversicherung bei A X A
K rankenversicherung abschließen, können zu Beginn des 6. V ersicherungsjahres
einm alig eine U m stellung verlangen, sofern vor dem  U m stellungszeitraum  5 V ersicher-
ungsjahre lang ununterbrochener V ersicherungsschutz bestand.

D ie U m w andlungsoption nach h) gilt nicht für versicherte Personen, die nach den Bestim -
m ungen für die K indernachversicherung versichert w urden.

(3) Frist zur W ahrnehm ung der 
O ptionen 

G ültig in V erbindung m it A V B, Teil I M usterbedingungen 2009 des V erbandes der privaten K rankenversicherung (M B/K K  2009)
und Teil II Tarifbedingungen der A X A  K rankenversicherung A G  (TB 2009)

G ültig ab 12/10
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D er A ntrag auf W ahrnehm ung dieser O ption hat dem  V ersicherer unter Beifügung eines 
N achw eises über den Eintritt des Ereignisses innerhalb folgender Frist zuzugehen:
a) Bei einer U m stellung nach h) m uss der A ntrag bis zum  U m stellungsterm in vorliegen.  
D ie U m stellung erfolgt zu Beginn des 6. V ersicherungsjahres.
b) ist der A nlass eine G eburt oder A doption, besteht die O ption bis zu drei M onaten nach
der G eburt bzw . A doption. D ie U m stellung erfolgt zum  nächsten M onatsersten nach 
A ntragstellung. 
c) in allen übrigen Fällen beträgt die Frist zw ei M onate ab Eintritt des Ereignisses. D ie 
U m stellung erfolgt zum  nächsten M onatsersten nach A ntragstellung. 



W ichtige Inform ation zu Ihrem  V ersicherungsschutz nach Tarif V ital300-N , V ital600-N , V ital900-N
oder: W as wir von unseren Kunden häufig gefragt werden.

W as ist im  V ersicherungsfall zu beachten?

Eine K ostenerstattung erfolgt generell auch bei noch nicht bezahlten
R echnungen.

V orsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Program m en

Zum  Beispiel sind nach gesetzlichen Program m en folgende V orsorge-
untersuchungen vorgesehen:

• K indervorsorgeuntersuchungen U 1 - U 9, U 7a und J1

• D iabetesvorsorge

• Früherkennung von H erz- und K reislauferkrankungen

• K rebsvorsorge

• Früherkennung von N ierenerkrankungen

V orsorgeuntersuchungen im  R ahm en der gesetzlichen Program m e
w erden von uns erstattet - ohne A nrechnung auf den Selbstbehalt.

Schutzim pfungen

D ie Ständige Im pfkom m ission gibt jährlich eine offizielle Em pfehlung
für Schutzim pfungen heraus. D iese sind z. B. folgende:

• D iphterie

• FSM E (sogenannte Zeckenschutzim pfung)

• G rippeschutzim pfungen

• H epatitis-A  - nur für Ä rzte, Zahnärzte, K rankenschw estern und
m ed. techn. A ngestellte

• H epatitis-B

• K euchhusten, K inderlähm ung, M asern, M um ps, R öteln

• W undstarrkram pf

• V arizellen (W indpocken)

W elche Schutzim pfung für Sie im  Einzelfall sinnvoll ist, stim m en Sie
am  besten m it Ihrem  A rzt ab. Im pfungen im  R ahm en dieser Em pfeh-
lungen w erden von uns erstattet - ohne A nrechnung auf den Selbstbe-
halt.

N icht versichert sind A uslandsreiseschutzim pfungen, die ausschließlich
bei geplanten nicht berufsbedingten A ufenthalten im  A usland notw en-
dig sind.

V or dem  Bezug von H ilfsm itteln (außer Sehhilfen):

Bitte sprechen Sie m it uns!

A X A  K rankenversicherung kann verordnete H ilfsm ittel (z. B. H ör-
und Sprechhilfen, K rankenfahrstühle, etc.) in vielen Fällen beschaffen -
ohne dass Sie sich w eiter darum  küm m ern m üssen. Bitte w enden Sie
sich deshalb vor Bezug eines H ilfsm ittels unbedingt an uns! W ir orga-
nisieren die Beschaffung und halten außerdem  die Leistungsaufw en-
dungen (und dam it Ihre Beiträge) so gering w ie m öglich.

Bitte bedenken Sie, daß w ir tarifgem äß unsere Erstattung auf 75%  des
erstattungsfähgen R echnungsbetrages kürzen, falls Sie sich vor Bezug
eines H ilfsm ittels nicht an uns w enden.

W as m üssen Sie beachten, wenn Sie (länger) ins A usland reisen

D er tarifliche V ersicherungsschutz erstreckt sich auf H eilbehandlung in
Europa.

V erlegen Sie jedoch Ihren gew öhnlichen A ufenthalt in einen Staat des
Europäischen W irtschaftsraum es (EW R ) - derzeit gehören dem  EW R
alle Staaten der Europäischen U nion sow ie Island, Liechtenstein und
N orw egen an - haben Sie V ersicherungsschutz, ohne dass eine Begren-
zung auf die D eutschland üblichen K osten erfolgt. Eine V erlegung des
gew öhnlichen A ufenthaltes liegt vor, w enn Sie länger als 6 M onate im
A usland sind.

In Staaten außerhalb des EW R  haben Sie für A ufenthalte m it einer
G esam tdauer bis zu sechs M onaten tariflichen V ersicherungsschutz.

In beiden Fällen haben Sie die M öglichkeit, Ihren V ersicherungsschutz
bei uns fortzuführen, egal w ie lange Ihr A uslandsaufenthalt dauert.
H ierzu ist es aber unbedingt erforderlich, dass Sie vor A blauf von sechs
M onaten bei uns einen schriftlichen A ntrag auf Fortsetzung des V ersi-
cherungsschutzes stellen. W ir garantieren Ihnen, dass w ir m it Ihnen ei-
ne besondere V ereinbarung treffen, die Ihren V ersicherungsschutz auf-
rechterhält, sofern Ihr A ntrag fristgerecht bei uns eingeht. Bitte haben
Sie V erständnis dafür, dass w ir im  R ahm en einer solchen besonderen
V ereinbarung für Länder m it deutlich höheren durchschnittlichen G e-
sundheitskosten (z. B. U SA ) Beitragszuschläge für die D auer des A us-
landsaufenthaltes erheben m üssen.

Bitte versäum en Sie bei längeren A uslandsaufenthalten bzw . bei V erle-
gung des gew öhnlichen aufenthalts in ein Land der EU  oder des EW R
keinesfalls, den A ntrag auf Fortführung frühzeitig, auf jeden Fall aber
fristgerecht zu stellen. N ach A blauf von sechs M onaten - die Zeiten
m ehrerer A uslandsaufenthaltes innerhalb eines Jahres w erden addiert,
w enn die A uslandsaufenthalte in einem  direkten Zusam m enhang zuein-
ander stehen (z. B. falls Sie einen langfristigen A uslandsaufenthalt
durch einen H eim aturlaub in D eutschland unterbrechen) - besteht ohne
V ereinbarung kein V ersicherungsschutz m ehr!

D er gesam te V ersicherungsvertrag endet in diesem  Fall zum  A blauf des
sechsten M onates des A uslandsaufenthaltes.

Falls Sie sich ins A usland begeben, um  sich dort behandeln zu lassen
oder zu entbinden, gilt für Staaten, die nicht dem  Europäischen W irt-
schaftsraum  (EW R ) angehören, folgendes:

M ehrkosten einer H eilbehandlung im  A usland im  V ergleich zu den
K osten, w ie diese in D eutschland entstanden w ären, haben Sie selbst zu
tragen. Bitte w enden Sie sich vor einer A uslandsreise zur H eilbe-
handlung/Entbindung deshalb unbedingt an uns, um  den U m fang der
V ersicherungsleistung zu klären.

Bitte nennen Sie uns vor R eiseantritt, spätestens aber zu Beginn des
dritten M onats des A uslandsaufenthaltes eine zustellungsfähige K orre-
spondenzanschrift, um  sicherzustellen, dass w ir Sie auch w ährend des
A uslandsaufenthaltes schriftlich erreichen können; die zusätzliche N en-
nung einer Telefon oder Fax-N um m er bzw . einer E-M ail-A dresse ist
hilfreich. Treffen Sie auch V orsorge dafür, dass die Beiträge zu Ihrer
K rankenversicherung regelm äßig von uns abgebucht w erden können
bzw . bei uns eingehen.

Portabilität der A lterungsrückstellung ab 1. Januar 2009

Sofern die V ersicherung in diesem  Tarif durch K ündigung beendet und
gleichzeitig ein neuer substitutiver K rankenheitskostenversicherungs-
vertrag bei einem  anderen U nternehm en abgeschlossen w ird, w erden
w ir die kalkulierte A lterungsrückstellung entsprechend der V ertrags-
dauer der jew eiligen versicherten Person in H öhe des nach dem  1. Ja-
nuar 2009 im  jew eiligen Tarif aufgebauten Ü bertragungsw ertes nach
M aßgabe von § 12 A bs. 1 N r. 5 V A G  (2009) an den neuen V ersicherer
übertragen. Sollten allerdings Beitragsrückstände bestehen, können w ir
den Ü bertragungsw ert bis zum  vollständigen Beitragsausgleich zurück-
behalten.
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